
3.1.12 Gesetz über Sprecherausschüsse der leitenden Angestellten 
(Sprecherausschußgesetz – SprAuG) 

Vom 20.12.1988 (BGBl. I S. 2312), zuletzt geändert durch Verordnung vom 31.10.2006 
(BGBl. I S. 2407) 

Erster Teil   Allgemeine Vorschriften 

§ 1   Errichtung von Sprecherausschüssen 

(...)  

(3) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf 

1. Verwaltungen und Betriebe des Bundes, der Länder, der Gemeinden und sonstiger 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie 

2. Religionsgemeinschaften und ihre karitativen und erzieherischen Einrichtungen unbeschadet 
deren Rechtsform. 

Dritter Teil   Mitwirkung der leitenden Angestellten 

Erster Abschnitt   Allgemeine Vorschriften 

§ 27   Grundsätze für die Behandlung der leitenden Angestellten 

(1) Arbeitgeber und Sprecherausschuss haben darüber zu wachen, dass alle leitenden Angestellten des 
Betriebs nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit behandelt werden, insbesondere, dass jede 
Benachteiligung von Personen aus Gründen ihrer Rasse oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer 
Abstammung oder sonstigen Herkunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihrer 
Behinderung, ihres Alters, ihrer politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder 
wegen ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität unterbleibt.  

(...) 

 


